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Sel einer ^lâd^e non 300 m® — 15x20 m — bietet
et 120 ißerfonen geräumig pah, oortrefflid^ burdh Seiten»
unb Oberlichter beleuchtet. ®te Sidhtmenge roirb oer»
ftänblidh. roenn man baS mebr als 150 grofje Ober»
Ittf)t, au§ bem $lane erftdhtlicb, ftch oorfteßt.

Beitfcljriften ©äle, ©iipngSzimmer, ungezählte ©äle
unb ©tagen für baS Sücberlaget, AuSfteßungSräume,
9täume für bte SibtiotbeE ber ©efeflfdbaft für Çanbei
unb Qnbuftrie, Abroartroobnung, Sucbbinöerzimmer, aüe§,
aHe§ bat feinen patz, finbet im ?ßroje£t Dortrefflicfje Se»

rücEficbtigung.
®aS Aufjere mit fdbütjenbem Sorbau beim ©ingang

unb prächtiger Freitreppenanlage macht in feinem altehr»
roürbigen ßürdbet ©til — etnem zarten SarocE — bem
©chöpfer beS ©etEeS, bem Çrn. RantonSbaumeifter
Fte^/ alle ©bre, unb Eann ftch ^ Quartier fdhon beute

ju btefem Haufe gratulieren, ©in Anpaffen an bie Rircbe,
mit roeldber bie Sibliolbet jufammenbängt, roirb, roie roir
nernebmen, noch ftubtert roerben.

®er f>err Sortragenbe fcbliefjt mit bem Hinweis auf
bie Dortrefj liebe Stage an ber Bäbrtngerfirafje, bie nadb
ben AmtSgebäuben burdbgebrodben roerben foß unb bann
eine HauptoerEebrSaber gegen ben fpeimplab unb Çotttngen
roirb, foroie an ber in ber Serlängerunq ber Uraniaftrafje
jeht fdhon nerbreiterten SJlüblegafje. ©r erinnert an bte

Stäbe ber J^odbfdbule unb gebenEt bet ©idbtigEeit ber
3entralbibliotbel in einer ©tabt, bte roie ßürieb als gei=

ftige SJtetropole roett über bie ©renjen unfereS SanbeS

Stuf unb Stamen bot.
®er ©rofje ©tabtrat bot ba§ SßrojcJt bereits ange»

nommen, balb Eommt eS jur Abftimmung. Çr. ®r. ©feber
ift geroifj, unb roir mit ibm, baß ber ftolje Sürgerfinn
ber ftets lernbegierigen Bürger fieb in etnem mächtigen
„Über" an bejabenben ©timmen neu bofumenlieren roirb
unb roir bann balb im Sefthe ber 3e"trai£>tbliotbef,
biefem unetfeböpflieben Sorn non ©tffen unb Unterbot»
tung fein roerben.

®er ©tabt pr @br, ben jungen pr Sehr — ein
oornebmeS Hilfsmittel für bte Hodbfcbule —, bie Quelle
aller ©etsbeit, ftebt fte nun balb offen, aßen offen, bie

im innern ®range nach geiftiger SoßPommenbett ibte
Haßen füßen roerben, — ftebt fte nun balb ba — unfere
Sentralbibliotbel. 2Jt. Stotter, ArcbiteEt.

©a3 Sterfrlauen bet liefet
*>or «nb nad) bem
SDtit bem ©intritt in bie roärmere ^abreSjeit nimmt

bte ©efabr, bafj Rtefernftämme unb ßiefemfebnittmaterial
nerblaueri^ immer mebr p. ©äbrenb ein Serblauen
nadb bem Schnitt im aßgemeinen nur als ©cbönbetlS--
fehler ber Srefter ober ®ielen angefeben, baS Sßaterial
aber fonft als gefunb gehalten roirb, roirb in manchen
©egenben baS Serblauen am ©tarom, alfo oor bem

©ebnitt, als nidht gefunbeS H^î bezeichnet, baS ber
Räufer, roenn nicht befonberS oereinbart, nicht p nehmen
braucht.

®te befferen ©tücfe ber Riefer (auch Förtha F^orle,
Föhre genannt), b. b- bie ©rbblöcte unb frönen jroetten
SlöcEe beS ©tammeS roerben teils als ©laferbolz, teils
als Sretter für bie Anfertigung altbeulfcber SRöbet unb
Bimmergetäfel ufro. oerroenbet, roäbrenb bie rauheren
oberen Seile p Saubolz, Riftenbretter, ©aggonbölzer ufro.
eingeteilt roerben. Für bie letzteren BtoecEe Eommt eS

auf baS AuSfeben roeniger an, bagegen roerben an erfiern
höhere Anfprüc|e nicht nur in bepg auf Steinbeit, fonbern
auch binftdhtlich beS AuSfebenS (möglich# frei oon Släue)
gefteßt.

®er hohe #3ret§, ber für fdfjöne Rtefern fdhon im
©albe bepbit roerben muff, macht eS notroenbig, p
benjenigen ®imenfionen einpfdhneiben, bie ber Qualttät
unb bem SerroenbungSptecf am eheften entfpredhen unb
bempfolge auch etne beftmöglidhe ©tnnabme ploffen.

©äbrenb bei Fitten unb Sannen ftch bestimmte
©tärfen ber ©dhnittroaren roieberbolen, roerben bie An»
fprüdfe an bte ©tärte ber Rtefernfdbnittroare gar otel»
feit g gefteßt. ©enn eine auSgebebnte Runbfdfjaft nicht
bafür oorbanben ift, ift eS immer eine risfterte ©ache,
baS Stunbbolz auf unoerfauften Sorrat etnpfdhnetben.
AuS biefem ©runbe roirb man fuchen, bie ©are auf
Sefteßung p oerfaufen unb fie nadb Angabe beS RäuferS

p fchneiben. ©enn man fid) aber auch frühzeitig bafür
ins 3eug legt, fo roiß eS bodh metft nidht recht gelingen,
einen SetEauf rechtzeitig, b. b- oor ©intritt ber roarmen
©itterung burd)zufübren. Sreten pr ©ärme nodh häufig
©eroitterbilbungen ein, fo roirb bte Serblauung ber Riefer
unb namentlich ber faftreicbften f^önften SlöcEe, bebeu»
tenb geförbert. Ilm etner ©ntroertung oorjubeugen, be=

barf eS ber Seobacbtung befonberer ©orgfalt in ber Se»

hanblung. ®ie SlöcEe roerben oor bem Schnitt entrinbet
unb bie Sretter unb ®ielen fofort nadh bem ©djpttt
einzeln unb auf beiben ©etten oon bem anbaftenben
Sägemehl grünblirf) mit Surften unb Sefen gereinigt.
Sleiben einzelne ©teßen unberüeffiebtigt, Eann man fich
auch barauf oeilaffen, bofs fich uota: bem ©ägemebl bte
Släue entroidfelt. ©ofort nadb biefer Steinigung roerben
bte Sretter unb ®ielen blodEroeife an etnem luftigen Ort
aufaefet# unb gegen Siegen burdh ©inbecEen gefebüt#. über
Stacht ober gar über einen ©onn» ober F^ftiag bürfen
bie ©dhnittroaren nicht unoerforgt liegen bleiben, ©erben
Setfenfmngen ber ©are gleich nach bem ©chnitt unb
Sletnigung ber Sretter erforberlidh, müffen bie ehgelnen
Sretter felbft im ©ifenbabnroagen mit SeilagSbötzchen
aufgefegt roerben. ®teS aßeS eri^eint febr umftänblich,
lä^t fich «ber nicht oermetben, roenn man fich oor ©cfjaben
roabren roiß. Sei bem Auffegen auf bem Sagerplah
müffen bie burdhfehnittenen Slöde fo aufgefegt fetn, baff
etn reger Suftroecbfel ftattfinben Eann. ®te llnterlagS»
bölzer unb 3toifd#cnljölzdhen müffen trocEen fein. ®te
Släue ift nicht etroa ein ganz unfcßulbiger f^arbftoff,
fonbern entfiel# burdh ungeheure Anzahl oon Silzen,
bie in ihrer Sielbeit ben ©dhetn einer blauen Farbe her»
oorrufen. SRan beoba^tet bie Släue auch bei Sannen»
brettern, inSbefonbere aber im ©pltntbolz ber Rtefer.
Bum Seil roerben fdhon ftehenbe Stämme oon btefem
Slaupilz befaßen. ®ieS Eommt oor, roenn bem ©tamme
bie Sorbebingungen für etn weiteres gefunbeS Fortbeftelfen
fehlen. @S ift bteS ähnlich rote fogenannte „©inbbürre"
bei ben Fitten. ©oldheS Holz Eann als gefunb niemals
gelten. 3n foleben Fäßen ift eS baS einfachfte, roenn

E>.
H

1*1eter S en bei Biel-Bienne
Telephon Telephon

tTeiegramm-Adresse :

PAPPBCC£ PlSTSRLJBUt.
Fabrik für

la. Holzzement Dachpappen
Isolierplatten Isolierteppiche

Korkplatten
nnd sämtliche Teer- und Asphalt-Fabrikate

Deckpapiere
roh und imprägniert, in nur bester Qualität,

zu billigsten Preisen. 1886

a

«î. 4k" ?G»eq.

Bet einer Fläche von 300 — 15x20 m — bietet
er 120 Personen geräumig Platz, vortrefflich durch Seiten-
und Oberlichter beleuchtet. Die Lichtmenge wird ver-
ständlich, wenn man das mehr als 150 große Ober-
licht, aus dem Plane ersichtlich, sich vorstellt.

Zeilschriften Säle, Sitzungszimmer, ungezählte Säle
und Etagen für das Bücherlager. Ausstellungsräume,
Räume für die Bibliothek der Gesellschaft für Handel
und Industrie, Abwartwohnung. Buchbinverzimmer, alles,
alles hat seinen Platz, findet im Projekt vortreffliche Be-
rückstchtigung.

Das Äußere mit schützendem Vorbau beim Eingang
und prächtiger Freitreppenanlage macht in seinem altehr-
würdigen Zürcher Stil — einem zarten Barock — dem
Schöpfer des Werkes, dem Hrn. Kantonsbaumeister
Fietz, alle Ehre, und kann sich das Quartier schon heute

zu diesem Hause gratulieren. Ein Anpassen an die Kirche,
mit welcher die Bibliothek zusammenhängt, wird, wie wir
vernehmen, noch studiert werden.

Der Herr Vortragende schließt mit dem Hinweis auf
die vortreffliche Lage an der Zährtngerstraße, die nach
den Amtsgebäuden durchgebrochen werden soll und dann
eine Hauptverkehrsader gegen den Heimplatz und Hottingen
wird, sowie an der in der Verlängerung der Uraniastraße
jetzt schon verbreiterten Mühlegasse. Er erinnert an die

Nähe der Hochschule und gedenkt der Wichtigkeit der
Zentralbibliothek in einer Stadt, die wie Zürich als gei-
stige Metropole weit über die Grenzen unseres Landes
Ruf und Namen hat.

Der Große Stadtrat hat das Projekt bereits ange-
nommen, bald kommt es zur Abstimmung. Hr. Dr. Escher
ist gewiß, und wir mit ihm, daß der stolze Bürgersinn
der stets lernbegierigen Zürcher sich in einem mächtigen
„Über" an bejahenden Stimmen neu dokumentieren wird
und wir dann bald im Besitze der Zentratkublioihek,
diesem unerschöpflichen Born von Wissen und Unterhal-
tung sein werden.

Der Stadt zur Ehr, den Jungen zur Lehr — ein
vornehmes Hilfsmittel für die Hochschule —, die Quelle
aller Weisheit, steht sie nun bald offen, allen offen, die

im innern Dränge nach geistiger Vollkommenheit ihre
Hallen füllen werden, — steht sie nun bald da — unsere

Zentralbibliothek. M. Rotter, Architekt.

Das Verblauen der Kiefer
vor und nach dem Schnitt.
Mit dem Eintritt in die wärmere Jahreszeit nimmt

die Gefahr, daß Ktefernstämme und Kiefernschnittmaterial
verblauen^ immer mehr zu. Während ein Verblauen
nach dem Schnitt im allgemeinen nur als Schönheits
fehler der Bretter oder Dielen angesehen, das Material
aber sonst als gesund gehalten wird, wird in manchen
Gegenden das Verblauen am Stamm, also vor dem

Schnitt, als nicht gesundes Holz bezeichnet, das der
Käufer, wenn nicht besonders vereinbart, nicht zu nehmen
braucht.

Die besseren Stücke der Kiefer (auch Forche, Forle,
Föhre genannt), d. h. die Erdblöcke und schönen zweiten
Blöcke des Stammes werden teils als Glaserholz, teils
als Bretter für die Anfertigung altdeutscher Möbel und
Zimmergetäfel usw. verwendet, während die rauheren
oberen Teile zu Bauholz, Kistenbretter, Waggonhölzer usw.
eingeteilt werden. Für die letzteren Zwecke kommt es

auf das Aussehen weniger an, dagegen werden an erstern
höhere Ansprüche nicht nur in bezug auf Reinheit, sondern
auch hinsichtlich des Aussehens (möglichst frei von Bläue)
gestellt.

Der hohe Preis, der für schöne Kiefern schon im
Walde bezahlt werden muß. macht es notwendig, zu
denjenigen Dimensionen einzaschneiden, die der Qualität
und dem Verwendungszweck am ehesten entsprechen und
demzufolge auch eine bestmögliche Einnahme zulassen.

Während bei Fichten und Tannen sich bestimmte
Stärken der Schnittwaren wiederholen, werden die An-
spräche an die Stärke der Ktefernschntttware gar viel-
seit g gestellt. Wenn eine ausgedehme Kundschaft nicht
dafür vorbanden ist, ist es immer eine riskierte Sache,
das Rundholz auf unoerkauften Vorrat einzuschnetden.
Aus diesem Grunde wird man suchen, die Ware auf
Bestellung zu verkaufen und sie nach Angabe des Käufers
zu schneiden. Wenn man sich aber auch frühzeitig dafür
ins Zeug legt, so will es doch meist nicht recht gelingen,
einen Verkauf rechtzeitig, d. h. vor Eintritt der warmen
Witterung durchzuführen. Treten zur Wärme noch häufig
Gkwitterbildungen ein, so wird die Verblauung der Kiefer
und namentlich der saflreichsten schönsten Blöcke, bedeu-
tend gefördert. Um einer Entwertung vorzubeugen, be-

darf es der Beobachtung besonderer Sorgfalt in der Be-
Handlung. Die Blöcke werden vor dem Schnitt entrindet
und die Bretter und Dielen sofort nach dem Schnitt
einzeln und auf beiden Seiten von dem anhaftenden
Sägemehl gründlich mit Bürsten und Besen gereinigt.
Bleiben einzelne Stellen unberücksichtigt, kann man sich

auch darauf verlassen, daß sich unter dem Sägemehl die
Bläue entwickelt. Sofort nach dieser Reinigung werden
die Bretter und Dielen block weise an einem luftigen Ort
aufgesetzt und gegen Regen durch Eindecken geschützt. Über
Nacht oder gar über einen Sonn- oder Festlag dürfen
die Schnittwaren nicht unversorgt liegen bleiben. Werden
Versendungen der Ware gleich nach dem Schnitt und
Reinigung der Bretter erforderlich, müssen die einzelnen
Bretter selbst im Eisenbahnwagen mit Beilagshölzchen
aufgesetzt werden. Dtes alles erlcheint sehr umständlich,
läßt sich aber nicht vermeiden, wenn man sich vor Schaden
wabren will. Bei dem Aufsetzen auf dem Lagerplatz
müssen die durchschnittenen Blöcke so aufgesetzt sein, daß
ein reger Luftwechsel stattfinden kann. Die Unterlags-
Hölzer und Zwischenhölzchen müssen trocken sein. Die
Bläue ist nicht etwa ein ganz unschuldiger Farbstoff,
sondern entsteht durch eine ungeheure Anzahl von Pilzen,
die in ihrer Vielheit den Schein einer blauen Farbe her-
vorrufen. Man beobachtet die Bläue auch bei Tannen-
brettern, insbesondere aber im Splintholz der Kiefer.
Zum Teil werden schon stehende Stämme von diesem

Blaupilz befallen. Dies kommt vor, wenn dem Stamme
die Vorbedingungen für ein weiteres gesundes Fortbestehen
fehlen. Es ist dies ähnlich wie sogenannte „Winddürre"
bei den Fichten. Solches Holz kann als gesund niemals
gelten. In solchen Fällen ist es das einfachste, wenn
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bér Sßßalbbefiffer fc^ï unb EtänfHcf) auSfehenbe Klefern
fofort abtreibt unb fcffnetben läfft. 9Iud^ gefunbe, auf
Sager liegenbe SRunbffolspämme fönnen, namentlich bei
betn ©intritt ber warnten SBitterung oon 33Iäue über»

fallen werben. ®tefe 33läue ift im Verlauf iffrer met»

teren 33ilbung nid^t nur oberflächlich wie an ben 33rettern
nach b®*u Schnitt entfianben, burcffbringt otelmehr baS

gange Splintholg; eS hanbelt fich bann nicht mehr um
angeblauteS Hols, fonbern um Holg, baS bei ber 2Beiter=

entwicflung ber fßilge ben Seim für bie 3®*f®fpng ber
Holggeüen in fich trägt, alfo fdhon mehr als etn Scffôn»
ffeitSfehler ift. äßirb für einen reichlichen Suftburchgug
butdh bie ausgefegten Plöcfe Sorge getragen, wirb gwar
bereits oorffanbene 93läue nicht befettigt, aber bie SBeiter»

entwicflung ber fßilge roirb unterbrochen, biefelben troefnen
ab ober fommen bei frifCfjer, gut behanbelter Schnittware
überhaupt nicht p ihrer ©ntmicUung. ^ebenfalls barf
bie größere Auslage für gute Pflege ber Ktefernfdhmtt»
ware nicht in SBelradjt fommen, btefelbe ift unter allen
Umftänben oiel fleiner als ber Schaben, ber burch ober»

flächlich® 93effanblung beS KiefernfchnltlmaterialS entfteht-

Überganci ton tier ftaWWiietficlieraii#
pc oMtjatorlfdjen UnfnlltctMecunn.

(SJlitgeteilt).

A. ®te fongeffionterten HaftpfficfftoerficherungS»
gefeüfcffaften:

1. Schweijerifche UnfaüoerficffetungS » Aftten » ©efeü»
fchaft tn SCßlnterthur,

2. Allgemeine Unfall» unb HaftpffiChtoerficherungS»
Aftten»©efeÜfchaft „Qütich" in SüriCh,

3. SCffwetgerifche Unfall» unb HaftpPichtoerfiCljerungS»
anpalt „Heloetia" in 3öricf),

4. Assurance Mutuelle Vaudoise tn Saufanne,
5. ©chwetgerifche 5Rationat 33erfidherungSgefeüfdhaft

in 33afel
haben nach Sßücffpraehe mit ber SChweigerifchen Unfall»
oerficfferungSanpatt in Sutern biefer mit 93egug auf ben

Übergang oon ber Çaftpflichioerfichetung gur obligato»
rifdhen Unfaüoerpcfferung folgenbe ©rflärung abgegeben:

„1. SJlit bem 3®ttpnnft, tn bem baS 33unbeSgefeff
über bie Kranfen» unb Unfalloerficherung oom 13, 3uni
1911 in Kraft tritt, foüen ohne Künbigung bahinfaUen:
®ie oon SäetttebSinffabem mit ptioaten PerfiCfferungS»

gefellfchaften abgefchloffetien ttnfaüoerffcfferungett, weiche
bie Haftpflicht beS Arbeitgebers (gemäff ^abrifhaftpffiefft»
©efeff nom 25. $uni 1881, AuSbeffnungSgefeff oom
26. April 1887, ©ifenbahnpffiefftgefeff oom 28. SAärg
1905) beefen unb ftch ausfcffliefflich auf ißerfonal be=

jiehen, baS fünftig unter bie eibgenöffifeffe obligatorifche
Perficfferung fällt.

Sollten S3erfiCherungSDerträge oorermähnter Art fiel)
auCh auf ißerfottal begiehen, baS nidht unter bie obliga»
torif'Cffe eibgenöffifcfje 33erficfferung fällt, fo bleiben bie

33erficfferungen für baS niCht unterpellte ißerfonal tn

Kraft.
2. 33on ben etwa über btefen 3®üpunft hinaus

oorauSbesahlten Prämien werben bie ©efeüfcffaften nur
btejenigen Teilbeträge tn AnfpruCh nehmen, welche auf
bie 3®ft bis snnx 3nfrafttreten beS UnfaHoerfiCherungS»
©efeffeS entfallen. tRacff Qnfrafttreten beS ©efeffeS
werben bie ©efeüfdhaften bemgemäff mit ben 33erfiche»

rungSnehmern bie in ben meiften Röttgen oorgefehene
ißrämtenabreChnung oornehmen unb fobann aüfäüige,
über ben geitpunft beS QnfrafttretenS ffinauSbegahlte
prämienbeträge, bie ftCh bei ber Abrechnung ergeben,

ben 33erfi<herung§nehmern gurüefoergüten. ARatürlich
behalten ftch bie ©efeüfdhaften cor, etwaige anberweitige
©uthaben, welche ihnen an bie 33erficherungSnehmer su»

Pehen füllten, mit ben gurücfgugeioährenben grämten»
betrügen gu oerrechnen."

ß. SSon biefer ©rflärung ber oorbeseidpeten
35erfi^erungSgefeüfdhaften werben alfo biejenigen foüef»
lioen ober tnbioibueüen fßetfonal=UnfaÜoetftcherungS=
oerträge niefft berührt, bie bie ißer ficher un g ber Hüft»
Pflicht beS Unternehmers im ©inne ber Hafipffichtgefeffe
nicht einfcfflieffen. Ten Inhabern foirer Verträge wirb
baher empfohlen, biefelben auf ben nächften offenen
îermin su fünbigen unb fie nur mit ber auSbrücflicffen
Seretnbarung su erneuern, baff fie mit 33ejug auf fünftig
obligatorifcff oerfidherte ißerfonen „auf ben 3eltpunft ber
93etriebSeröffnuna ber Anftalt" aufgehoben werben fönnen.

SBeiterer Prüfung bleibt oorbeffalten, ob unb auf
welchem SSBege bie Qnffaber folder 33erträge, bie einer
folgen Anpaffung an bie Sachlage nicht fähig ffnb, ba»

oor bewahrt werben fönnen, baff fie nicht in ber 3®tt
oon ber 93etrtebSeröffnung ber Anftalt bis sum ©rlöfcffen
ihrer laufenben Verträge mit ben 33erfi<herungSgefeü»
feffaften eine hoppelte prämienlaft su tragen haben.

C. SßetrtebSinhaber, bte mit einer anbern als
ben eingangs erwähnten, in» ober austänbifeffen 33er»

ficfferungSgefeüfchaft eine HaftpP'dhtoerfidherungSpotise
(fiehe A) ober eine fßetfonal UnfaüoerfidherungSpolise
(fieffe B) unterhalten, woüen, fofern ihr betrieb feiner»
Seit unter bie obligatorifche Unfaüocrficherung bei ber
Schwelsetifdhen UnfaüoerficherungSanpalt in Susern faüen
wirb, mit ihrer ©efeüfchaft wegen ber Söfung ber einen
unb ber anbern Art oon $oltsen in ber in Abfcffnitt B
empfohlenen SCßetfe in 33erblnbung treten.

Bucbfübrung und Kalkulat!on$we$en
für KlciHBici$tcr.

(Singefattbt.)
33udhführung unb KalfulationSwefen werben für ®e»

werbetreibenbe immer mehr su einer ©jifiensfrage. Qrt
ben lefften 3affo®u würben biefe Rächer in phlreichen
Kurfen gelehrt unb bamit manchem ©efdhäftSmanne erft
bie Augen geöffnet über feine eigenen 3Serhältniffe. AIS
©runblage ber 33udhführung würbe offne AuSnaffme ein
amerifanifdffeS Kaffa»3ournal (ober Kolonnenfpftem) auf»
gefteüt, mit mehr ober weniger fRüctficfftnahme auf bie
Anforderungen ber ^Preisberechnung. SBenn baS ameri»
fanifdffe Journal mit ben nötigen Abfürsungen geführt
wirb, fo bewäffrt eS fidff in gröffern HanöwerfSbetrteben
unb ©efeffäften aüer Art gans auSgeseicffnet. ®ieS ift
befonberS ber gaü, wenn etne beftimmte ißetfon mit ber
tßueffführung betraut ift.

9tun hat aber bte ©rfaffrung geseigt, baff gerabe
btejenigen, bie Söucffffifftung unb Preisberechnung am
allernotwenbigPen hätten, nämliä) bie otelen taufenb
Kleinmeiper, entweber gar feine folcffe Kurfe befugen
ober nachher baS amerifanifdffe Journal als su weit
gehenb niefft einführen. ®ie Seute fommen mit ©inwen»
bungen: 2Bir haben feine 3eit fo oiel su fdffreiben, wir
woüen fetne fo groffe 33uchhaltung, wir oermögen eS

nidfft fo oiel ©elb auSsugeben für Kurfe unb ©efcffäftS»
büeffer, wir woüen eine Heine praftifdffe Suchhaltung, je
etnfadher beffo beffer. Um bie fem fortwäffrenben Per»
langen auS Kreifen ber Klein» ©ewerbetreibenben su eut»
fpreeffen, ift nun gepüfft auf langjährige ©rfaffrung eine
praftifeffe 33udffhaltung gefeffaffen worben, bie aüen An»
forbetungen, weldffe man gereeffterwetfe an etne Sucffffal»
tung einfachen SrfftemS fteüen fann, entfpriefft.
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der Waldbesitzer fehl und kränklich aussehende Kiefern
sofort abtreibt und schneiden läßt. Auch gesunde, auf
Lager liegende Rundholzstämme können, namentlich bei
dem Eintritt der warmen Witterung von Bläue über-
fallen werden. Diese Bläue ist im Verlauf ihrer wei-
teren Bildung nicht nur oberflächlich wie an den Brettern
nach dem Schnitt entstanden, durchdringt vielmehr das

ganze Splintholz; es handelt sich dann nicht mehr um
angeblautes Holz, sondern um Holz, das bei der Weiter-
entwicklung der Pilze den Keim für die Zersetzung der
Holzzellen in sich trägt, also schon mehr als ein Schön-
heitsfehler ist. Wird für einen reichlichen Luftdurchzug
dutch die ausgesetzten Blöcke Sorge getragen, wird zwar
bereits vorhandene Bläue nicht beseitigt, aber die Weiter-
entwicklung der Pilze wird unterbrochen, dieselben trocknen
ab oder kommen bei frischer, gut behandelter Schnittware
überhaupt nicht zu ihrer Entwicklung. Jedenfalls darf
die größere Auslage für gute Pflege der Kiefernschnitt-
ware nicht in Betracht kommen, dieselbe ist unter allen
Umständen viel kleiner als der Schaden, der durch ober-
flächliche Behandlung des Kiefernschnittmaterials entsteht.

itbeWng M der HWslichtierWimg
zur «Dorischen llnsolloerfichermg.

(Mitgeteilt).
Die konzessionierten Haftpflichtversicherungs-
gesellschaften:

1. Schweizerische Unfallversicherungs - Aktien - Gesell-
schaft in Winterthur,

2. Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherungs-
Aktien-Gesellschaft „Zürich" in Zürich,

3. Schweizerische Unfall- und Haftpflichtversicherungs-
anstatt „Helvetia" in Zürich,

4. Assurance Mutuelle Vuucioise in Lausanne,
5. Schweizerische National-Versicherungsgesellschaft

in Basel
haben nach Rücksprache mit der Schweizerischen Unfall-
Versicherungsanstalt in Luzern dieser mit Bezug auf den

Übergang von der Haftpflichtversicherung zur obligato-
rischèn Unfallversicherung folgende Erklärung abgegeben:

„1. Mit dem Zeitpunkt, in dem das Bundesgesetz
über die Kranken- und Unfallversicherung vom 13, Juni
1911 in Kraft tritt, sollen ohne Kündigung dahinfallen:
Die von Betriebsinhabern mit privaten Versicherungs-
gesellschaften abgeschlossenen Unfallversicherungen, welche
die Hastpflicht des Arbeitgebers (gemäß Fabrikhastpflicht-
Gesetz vom 25. Juni 1881, Ausdehnungsgesetz vom
26. April 1887, Eisenbahnpflichtgesetz vom 28. März
1965) decken und sich ausschließlich aus Personal be-

ziehen, das künftig unter die eidgenössische obligatorische
Versicherung fällt.

Sollten Versicherungsverträge vorerwähnter Art sich

auch auf Personal beziehen, das nicht unter die obliga-
lorische eidgenössische Versicherung fällt, so bleiben die

Versicherungen für das nicht unterstellte Personal in
Kraft.

2. Von den etwa über diesen Zeitpunkt hinaus
vorausbezahlten Prämien werden die Gesellschaften nur
diejenigen Teilbeträge in Anspruch nehmen, welche auf
die Zeit bis zum Inkrafttreten des Unfallversicherungs-
Gesetzes entfallen. Nach Inkrafttreten des Gesetzes

werden die Gesellschaften demgemäß mit den Verfiche-
rungsnehmern die in den meisten Polizen vorgesehene

Prämtenabrechnung vornehmen und sodann allfällige,
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens hinausbezahlte
Prämienbeträge, die sich bei der Abrechnung ergeben,

den Versicherungsnehmern zurückoergüten Natürlich
behalten sich die Gesellschaften vor, etwaige anderweitige
Guthaben, welche ihnen an die Versicherungsnehmer zu-
stehen sollten, mit den zurückzugewährenden Prämien-
betrügen zu verrechnen."

ö. Von dieser Erklärung der vorbezeichneten
Versicherungsgesellschaften werden also diejenigen kollek-
tiven oder individuellen Personal-Unfallversicherungs-
vertrüge nicht berührt, die die Versicherung der Haft-
Pflicht des Unternehmers im Sinne der Hast Pflichtgesetze
nicht einschließen. Den Inhabern solcher Verträge wird
daher empfohlen, dieselben auf den nächsten offenen
Termin zu kündigen und sie nur mit der ausdrücklichen
Vereinbarung zu erneuern, daß sie mit Bezug auf künftig
obligatorisch versicherte Personen „auf den Zeitpunkt der
Betriebseröffnung der Anstalt" aufgehoben werden können.

Weiterer Prüfung bleibt vorbehalten, ob und auf
welchem Wege die Inhaber solcher Verträge, die einer
solchen Anpassung an die Sachlage nicht fähig sind, da-
vor bewahrt werden können, daß sie nicht in der Zeit
von der Betriebseröffnung der Anstalt bis zum Erlöschen
ihrer laufenden Verträge mit den Versicherungsgesell-
schaften eine doppelte Prämienlast zu tragen haben.

6. Betrtebsinhaber, die mit einer andern als
den eingangs erwähnten, in- oder ausländischen Ver-
sicherungsgesellschaft eine Hastpflichtversicherungspolize
(siehe .4) oder eine Personal - Unfallversicherungspolize
(siehe k) unterhalten, wollen, sofern ihr Betrieb seiner-
zeit unter die obligatorische Unfallversicherung bei der
Schweizerischen Unfalloersicherungsanstalt in Luzern fallen
wird, mit ihrer Gesellschaft wegen der Lösung der einen
und der andern Art von Polizen in der in Abschnitt lZ

empfohlenen Weise in Verbindung treten.

Suchlüvrung u«â ffâlli»lsl!s»î«eîe»
km Minmeüter.

(Eingesandt.)

Buchführung und Kalkulationswesen werden für Ge-
werbetreibende immer mehr zu einer Existenzfrage. In
den letzten Jahren wurden diese Fächer in zahlreichen
Kursen gelehrt und damit manchem Geschäftsmanne erst
die Augen geöffnet über seine eigenen Verhältnisse. Als
Grundlage der Buchführung wurde ohne Ausnahme ein
amerikanisches Kassa-Journal (oder Kolonnensystem) auf-
gestellt, mit mehr oder weniger Rücksichtnahme auf die

Anforderungen der Preisberechnung. Wenn das ameri-
kanische Journal mit den nötigen Abkürzungen geführt
wird, so bewährt es sich in größern Handwerksbetrieben
und Geschäften aller Art ganz ausgezeichnet. Dies ist
besonders der Fall, wenn eine bestimmte Person mit der
Buchführung betraut ist.

Nun hat aber die Erfahrung gezeigt, daß gerade
diejenigen, die Buchführung und Preisberechnung am
allernotwendigsten hätten, nämlich die vielen tausend
Kleinmeister, entweder gar keine solche Kurse besuchen
oder nachher das amerikanische Journal als zu weit
gehend nicht einführen. Die Leute kommen mit Einwen-
düngen: Wir haben keine Zeit so viel zu schreiben, wir
wollen keine so große Buchhaltung, wir vermögen es

nicht so viel Geld auszugeben für Kurse und Geschäfts-
bûcher, wir wollen eine kleine praktische Buchhaltung, je
einfacher desto besser. Um diesem fortwährenden Ver-
langen aus Kreisen der Klein-Gewerbetreibenden zu ent-
sprechen, ist nun gestützt auf langjährige Erfahrung eine
praktische Buchhaltung geschaffen worden, die allen An-
Forderungen, welche man gerechterweise an eine Buchhal-
tung einfachen Systems stellen kann, entspricht.
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